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1. Einleitung 

1.1 Übersicht Konzepte 
Das Notfallmanagement Baustelle ist Bestandteil der Vorgaben des Bauherrn bzgl. der Sicherheit 
während den Instandsetzungsarbeiten im Kerenzerbergtunnel. Diese umfassen folgende Konzepte 
(vgl. Abb. 1):  

- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept Bauherr, 
- Notfallmanagement Baustelle, 
- Verhalten bei Arbeiten auf Nationalstrassen (ASTRA 86024 inkl. ergänzende Hinweise der 

Gebietseinheit VI) sowie Besondere Bestimmungen Bau, 
- Einsatzplanung. 

 

Darauf aufbauend hat der Unternehmer ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept zu erstellen. 
Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept Bauherr (Dok 070109-4-1-197) sind die Inhalte der 
einzelnen Konzepte beschrieben.  

Das Notfallmanagement Baustelle des Bauherrn und das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept 
des Unternehmers bilden zusammen die operativen Dokumente für die Gewährleistung der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes während der Bauarbeiten. 

 

 

Abb. 1. Übersicht Konzepte 

  

In Verantwortung des Unternehmers

Vorgaben durch den Bauherrn ASTRA

Verhalten bei Arbeiten
auf Nationalstrassen,
Besondere 
Bestimmungen Bau

Einsatzplanung

Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkonzept 
Unternehmer

Notfallmanagement
Baustelle

Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept 
Bauherr

Vertragsbestandteil
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1.2 Notfallmanagement Baustelle – Grundsätze 
Das Notfallmanagement Baustelle basiert auf folgenden zentralen Grundsätzen: 

Eigenverantwortung 
Alle Beteiligten haben die direkten Konsequenzen ihres Handels im Rahmen ihres Auftrags und den 
daraus resultierenden Kompetenzen selber zu tragen und sind im Rahmen ihrer Tätigkeit 
mitverantwortlich für die Gewährleistung der Sicherheit aller sowie der Verfügbarkeit der Infrastruktur. 

Verfügbarkeit 
Die Verfügbarkeit des Nationalstrassennetzes muss gemäss Nationalstrassengesetz möglichst 
uneingeschränkt gewährleistet werden. 

Sicherheitsniveau 
Das bestehende Sicherheitsniveau des Kerenzerbergtunnels darf nicht unterschritten werden. Bei 
einer Abweichung müssen kompensatorische Massnahmen ergriffen werden, um das vorgegebene 
Sicherheitsniveau wieder zu erreichen. 

Alarmierung, Kommunikation und Selbstrettung 
Die Alarmierung für die Fremdrettung (Ereignisdienste) sowie die Kommunikation zwischen den 
Ereignisdiensten und dem Baustellenpersonal sind sicherzustellen. Die Selbstrettung der 
Verkehrsteilnehmenden und des Baustellenpersonals muss gewährleistet sein. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
Für die Arbeitssicherheit der Arbeitnehmenden von Unternehmer, Planer, Subunternehmer, 
Lieferanten u.a.m. ist immer die beauftragte Firma (Arbeitgeber) verantwortlich. 

Schulung Notfallmanagement Baustelle Realisierung 
Jeder am Bau beteiligte Auftragnehmer ist verantwortlich, dass sämtliche eingesetzte Mitarbeiter mit 
den definierten Massnahmen betreffs Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Notfallmanagement 
vertraut sind und geschult werden. Der Schulungsnachweis für Mitarbeiter inkl. Nachzügler ist auf 
Verlangen durch den Auftragnehmer jederzeit vorzulegen. 
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2. Lage der Baustelle, Baubetriebszeiten 

2.1 Lage der Baustelle 
Im Rahmen der Installation der provisorischen Längslüftung werden folgende Arbeiten ausgeführt: 

- Installation von Strahlventilatoren am Portal Gäsi sowie in den Ausstellbuchten A1, A3, A4, 
A6, 

- Erweiterung der bestehenden Energieversorgung sowie der Steuerung in den Zentralen 
Gäsi, Hofwald und Tiefenwinkel. 

 

Die Arbeiten im Fahrraum finden in sequenziellen Etappenbaustellen statt.  

 

 
Abb. 2. Schema Kerenzerbergtunnel (Quelle: Einsatzplanung Tunnel Kerenzerberg, Stand 31.03.2017) 

 

2.2 Baubetriebszeiten 
Die Arbeiten finden unter Sperrung des Tunnels in der Nacht statt.  

 

Baustellenbereich

A1 A2 A3 A4 A5 A6
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3. Zutrittsregelung 

3.1 Zutritt zur Baustelle 
Die Arbeiten können im definierten Baustellenbereich autonom durchgeführt werden. Der Zutritt zur 
Baustelle, d.h. zum Tunnel benötigt eine vorgängige Anmeldung bei der Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei Glarus (EZ KAPO Glarus). Die Anmeldung umfasst folgende Daten (Namensliste pro 
Schicht): 

- Namensliste aller Mitarbeitenden, 
- Baustellenleiter und Gruppenleiter jeder Arbeitsequipe zusätzlich Angabe der Mobiltelefon-

nummer.  
 

Die Namensliste ist spätestens drei Stunden vor Schichtbeginn der EZ KAPO Glarus per E-Mail zu 
übermitteln. Die An- und Abmeldung vor resp. nach jeder Schicht erfolgt telefonisch über die EZ 
KAPO Glarus.  

Der Baustellenleiter sowie die Gruppenleiter müssen immer über Mobiltelefon erreichbar sein.  

 

Hinweis: Es ist geplant, ein übergeordnetes Personenkontrollsystem einzuführen. Wenn dieses 
vorhanden ist, erfolgt die An-/Abmeldung vor resp. nach jeder Schicht über das Personenkontrollsys-
tem. Für die Nutzung hat der UN Mobiltelefone mit einem QR- oder Barcodescanner vorzusehen. 

3.2 Sicherung der Baustelle 
Alle Abschrankungen, Markierungen und Signalisationen zur und auf der N03 werden durch die 
Gebietseinheit VI gestellt. Diese dürfen nicht ohne Genehmigung umgestellt werden.  

Der Unternehmer ist verantwortlich für alle anderen Elemente der Sicherung der Baustellenbereiche 
(Fahrzeuge, Materialdepots etc.).  
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4. Zu- und Wegfahrten zur Baustelle 
Die Arbeiten finden unter Tunnelsperrung und somit ohne Verkehrsbetrieb statt. Die Zu- und Wegfahrt 
erfolgt über die gesperrten Strassenbereiche zwischen den Anschlüssen Nr. 45 Weesen und Nr. 47 
Murg. Die Vorgaben in ASTRA 86024 (inkl. ergänzende Hinweise der Gebietseinheit VI) sind 
einzuhalten.  
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5. Einrichten und Aufheben Tunnelsperrung 
Das Einrichten und Aufheben der Tunnelsperrung wird durch die Gebietseinheit VI, in Absprache mit 
der Bauleitung, durchgeführt. Der Grobablauf ist in Anhang Nr. 1 aufgeführt. 
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6. Alarmierungsmittel auf der Baustelle 
Es stehen nachstehende Alarmierungsmittel zur Verfügung resp. sind durch den Unternehmer 
bereitzustellen: 

Alarmierung Ereignisdienste, Bauleitung, Unternehmer 
– Notruftelefonanlage (SOS-Stationen) im Fahrraum des Kerenzerbergtunnels, 
– Mobilnetzempfang im Fahrraum: Definiertes Mobiltelefon pro Parallelbaustelle resp. pro 

Gruppenleiter einer Arbeitsequipe sowie für den Baustellenleiter des Unternehmers, 
– Jeder Gruppenleiter sowie der Baustellenleiter verfügen über Alarmliste, Meldeschema und 

Verhalten bei besonderen Ereignissen (Notfallkarte). 

Baustellenalarmierung 
– Alarmierungsmittel (z.B. Mobiltelefon, Funk) des Unternehmers für die interne Baustellenalar-

mierung resp. die Weiterleitung von Alarmen an die anderen Parallelbaustellen resp. Grup-
penleiter.  

 

Für die Alarmierung ist eine Kontaktliste zu erstellen. Ein Muster der Kontaktliste ist im Anhang Nr. 2 
aufgeführt.  

 

Hinweis: POLYCOM-Funkempfang ist im Fahrraum vorhanden.  
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7. Ereignisse / Alarmierung 

7.1 Alarmorganisation 
Die Alarmierung bei Ereignissen auf der Nationalstrasse sowie auf der Baustelle erfolgt gemäss dem 
Alarmierungsschema im Anhang Nr. 3 und der Aufgebotstabelle im Anhang Nr. 4. Die Alarmierung 
erfolgt immer über die Notrufnummer 117 zur Einsatzzentrale der Kantonspolizei Glarus. 

 

7.2 Alarmierungsablauf 
Die Alarmierung erfolgt gemäss den folgenden Abläufen: 

- Ereignis auf der Baustelle, siehe Anhang Nr. 5, 
- Räumung Baustellen, siehe Anhang Nr. 6. 

 

Die Baustellenalarmierung liegt grundsätzlich in der Verantwortung des Unternehmers. Er stellt die 
Alarmierungsmittel gemäss Kapitel 6 bereit. Der Unternehmer muss während den Baubetriebszeiten 
unter der Woche Tag und Nacht über ein Pikett-Telefon erreichbar sein. 

 

7.3 Notfallkarte 
Alle Personen, die sich auf der Baustelle aufhalten, müssen eine Notfallkarte auf sich tragen. Auf der 
Notfallkarte sind das Verhalten bei Ereignissen sowie die wichtigsten Telefonnummern vermerkt. Ein 
Muster einer Notfallkarte ist in Anhang Nr. 7 ersichtlich. Die Notfallkarte wird durch die Bauleitung 
erstellt und an die Unternehmer verteilt.  

In lebensbedrohlichen Situationen sind immer die Notfallnummern zu benutzen! Bei leichten 
Verletzungen sind Arztkonsultationen im Spital voranzumelden.  

Nächstgelegene Spitäler (vgl. Anfahrtspläne im Anhang Nr. 8): 

- Spital Walenstadt, Spitalstrasse 5, 8880 Walenstadt (Telefon Notfallstation 081 736 14 67), 
- Spital Lachen, Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen (Telefon Notfallstation 055 451 31 11). 

 

7.4 Rettung von Personen 
Die Selbstrettung sowie die Leistung der Ersten Hilfe liegen in der Verantwortung des Unternehmers. 
Es stehen die Fluchtwege gemäss Kapitel 8 zur Verfügung. Die Fremdrettung erfolgt durch die 
Ereignisdienste (vgl. Aufgebotstabelle im Anhang Nr. 4).  
  



N03/70 Kerenzerbergtunnel Prov. Längslüftung  
Ausschreibung Notfallmanagement Baustelle Seite 9 

 

Risk&Safety AG  21.11.2018 

20181121_070191_Ber_provLUE_NMB.docx 

7.5 Aufgaben der Unternehmer 
Die Unternehmer haben im Ereignisfall folgende Aufgaben: 

- Alarmierung der Ereignisdienste und interne Baustellenalarmierung, 
- Selbstrettung / Erste Hilfe, 
- Bei Bedarf Ereignisdienste an zu definierenden Treffpunkten abholen und zur Unfallstelle 

lotsen, 
- Stellung eines Baustellenleiters (deutschsprechend, mit Kenntnis über die Baustelle sowie 

über das Personalmanagement), 
- Bei Bedarf Ermöglichen der Durchfahrt von Fahrzeugen der Ereignisdiensten innert 5 

Minuten, 
- Bei Bedarf (z.B. im Fall einer notwendigen Verkehrsumleitung durch den Kerenzerbergtun-

nel infolge Sperrung der Gotthardroute) Räumung der Baustelle innert 12 Stunden, 
- Unterstützung bei der Räumung von Baustellenabsperrungen, 
- Benachrichtigung Bauleitung über Ereignis. 

 

Folgendes Schema ist bei der Benachrichtigung der Bauführung/Bauleitung einzuhalten: 

1. Alarmierung der Ereignisdienste und interne Baustellenalarmierung immer vor Alarmierung 
der Bauleitung, 

2. Baustellenleiter informiert Bauleitung: 
- Bei "Blaulichteinsatz" umgehend telefonisch (Tag und Nacht); Schriftliche Ereignismel-

dung innert 8 Stunden, spätestens am nachfolgenden Morgen, 
- Bei "Bagatellfall" telefonisch innerhalb Arbeitszeiten. Schriftliche Ereignismeldung am 

nächsten Arbeitstag. 
3. Bauleitung informiert Oberbauleitung umgehend, 
4. Bei Bedarf informiert Oberbauleitung das ASTRA. 

 

7.6 Wiederaufnahme der Arbeit nach einem Ereignis 
Die Wiederaufnahme der Arbeit nach einem Ereignis erfolgt gemäss dem Dokument "Rückführung 
nach Ereignis in den Ausgangszustand" im Anhang Nr. 9. 

 

7.7 Medienanfragen 
Ohne vorgängiges Einverständnis des Bauherrn dürfen der Unternehmer und seine Mitarbeiter keine 
Informationen über das Projekt an die Medien, die Presse und/oder Dritte weitergeben. 

Bei Ereignissen informiert grundsätzlich die Kantonspolizei Glarus oder das ASTRA über den Vorfall. 
Alle Anfragen von Dritten werden an die Kantonspolizei Glarus weitergeleitet. 
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8. Fluchtwege, Sammelplätze 

8.1 Fluchtwege 
Es sind folgende Fluchtwege vorhanden: 

- Flucht in Richtung Westportal, 
- Flucht in Richtung Ostportal, 
- Flucht via Fluchtstollen Hofwald.  

 

 
Abb. 3. Schema Kerenzerbergtunnel mit Fluchtwegen (Quelle: Einsatzplanung Tunnel Kerenzerberg, Stand 

31.03.2017) 

 

8.2 Sammelplätze 
Die Besammlung nach einer Evakuierung des Tunnels erfolgt im Bereich der Tunnelportale gemäss 
den Anweisungen der Ereignisdienste sowie beim Portal des Fluchtstollens Hofwald. Diese 
Sammelplätze werden nicht speziell gekennzeichnet.  
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9. Schulung Unternehmer 
Alle Mitarbeiter des Unternehmers inkl. seiner Subunternehmer sind durch den Unternehmer 
selbstständig über alle Belange der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und des 
Notfallmanagements zu instruieren. Die Instruktion soll insbesondere folgende Punkte enthalten: 

- Generelles Verhalten auf der Baustelle und im Nahbereich der Nationalstrasse, 
- Verkehrsführung, Baustellenzufahrten und -wegfahrten, 
- Verhalten und Kontrollen bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende inkl. An-/Abmeldeverfahren, 
- Arbeitssicherheit inkl. persönliche Schutzausrüstung, 
- Verhalten bei Ereignissen auf der Nationalstrasse und auf der Baustelle (Fluchtwege, 

Sammelplätze), 
- Informationsfluss im Normalfall und im Ereignisfall. 

 

Die periodische Nachschulung der Mitarbeiter sowie die Einführung neuer Mitarbeiter liegen in der 
Verantwortung des Unternehmers. Es dürfen nur instruierte Personen auf der Baustelle eingesetzt 
werden. Der Unternehmer muss Schulungsnachweise führen. 
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Anhang Nr. 1 Einrichten und Aufheben Tunnelsperrung 
 

 
 
 

Grobablauf: Einrichten und Aufheben Tunnelsperrung

Unternehmer (UN) / BL

Start

Rückführung Normalbetrieb

Ende

Meldung Austritt aus Tunnel an GE;
Meldung an BL:
- Arbeit planmässig fertig gestellt?
- Mitteilung von aufgetretenen Problemen  

Austritt mit kompletter Arbeitsequipe bis spätestens 
04:30 Uhr: Arbeitsplatz geräumt; Fahrraum im 
Baustellenbereich gereinigt

Einrichtung Sonderbetrieb in Absprache mit BL, 
KAPO, ASTRA mit Unterstützung durch UN

Gebietseinheit (GE) VI

Aufhebung Tunnelsperrung ab 04:30 Uhr:
- Kontrolle Anlagestatus auf ÜLS
- Bei Bedarf: Einschalten Anlagen
- Kontrollfahrt durch Tunnel 

Fahrbahn frei?
Anlagen in Betrieb?

Besammlung bis 15 Minuten vor Sperrung 
im Werkhof Biäsche
Eintritt nach erfolgter Freigabe durch GE 

Tunnel gesperrt ab 22:00 Uhr (Mo/Di – Do/Fr)
Jeweils in Zusammenarbeit mit EZ KAPO
 Freigabe an Baustellenleiter UN

Nein

Arbeitsaufnahme nach Info GE betreffs 
Ausschaltungen

Bei Auftreten von Schäden: Sofortige Meldung
an BL

Nach Absprache Ausschalten einzelner Anlagen
 Freigabe an Baustellenleiter UN

Ja
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Anhang Nr. 2 Kontaktliste Notfallmanagement  
 

 
  

Organisation / Name / Funktion Mobile Telefon Fax E-Mail 
Kantonspolizei Glarus 
       
       
Gebietseinheit VI  
       
       
       
       
       
Bauherrschaft ASTRA, Filiale Winterthur 
       
Bauleitung 
       
       
       
       
       
       
Unternehmer Nottelefon  
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Anhang Nr. 3 Alarmierungsschema 
 

 

  

Schadenplatz

Mobilisierung POL / FW, Rückmeldung (POLYCOM)

Brandalarm(Tunnel, Gebäude)

UN

Notruf 112, 117, 118, 
SOS, (NTA)Anlagenstörungen/-alarme Notruf 144

Einsatzzentrale KAPO Glarus
055 645 66 66

Kantonale Notrufzentrale (KNZ) 
St.Gallen

Unterhaltsdienst GE VI
Werkhof Biäsche

SanitätPikettdienst GE VI KAPO Glarus FW Näfels-Mollis
FW Glarus

Viasuisse

VMZ CH

Mobilisierung SAN, 
Rückmeldung
(POLYCOM)

Mobilisierung, 

Rückmeldung

(Telefon)

Information, Rückfrage, Rückmeldung (Piketttelefon UN)

******

BL

Alarmierung Ereignisdienste
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Anhang Nr. 4 Aufgebotstabelle (Erstaufgebot) 
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Anhang Nr. 5 Ereignis auf der Baustelle 
 

 
 

 

 

 
  

Bei Brand sofortiger Rückzug des 
Baustellenpersonals und Besammlung auf 

Sammelplatz 
Rückmeldung an EZ KAPO durch UN, 

ob Baustellenpersonal vollzählig

Alarmierung durch UN via 117 / Notruftelefon
Bei Bedarf Baustelleninterne Alarmierung

Aufgebot Ereignisdienste
(FW, POL, SAN, GE VI) durch EZ KAPO

Ereignis auf der Baustelle
Arbeitsunfall, Brand

Orientierung BL durch UN

Befolgen Anordnung Ereignisdienste durch UN
Bei Bedarf Ereignisdienste ab definierten Treffpunkt

zur Unfallstelle lotsen durch UN

Legende
BL Bauleitung
FW Feuerwehr
KAPO Kantonspolizei
POL Polizei

EZ Einsatzleitzentrale
SAN Sanität / Rettungsdienst
UN Unternehmer
GE VI Gebietseinheit VI
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Anhang Nr. 6  Räumung Baustellen Kerenzerbergtunnel 
 

 
 

 

 
 

Räumung Baustellen
Freigabe Tunnel für

Durchfahrt Ereignisdienste

Alarmierung Baustellenleiter des UN
durch GE

Baustelleninterne Alarmierung
Räumung der Baustellen und 

Besammlung auf dem Werkhof Biäsche

Rückmeldung an GE 
ob Baustellenpersonal vollzählig und 

Befolgen weiterer Anordnungen

Bei Bedarf Einschalten von Anlagen und 
Freigabe des Tunnels für die Durchfahrt 

an die EZ KAPO durch GE

Legende
EZ KAPO Einsatzzentrale Kantonspolizei Glarus
GE Gebietseinheit
UN Unternehmer
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Anhang Nr. 7 Notfallkarte 
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Anhang Nr. 8 Anfahrtspläne Spitäler 
 
Anfahrtsplan Spital Walenstadt ab Anschluss Nr. 47 Murg 

 
Spital Walenstadt 
Telefon Notfall 081 736 14 67 
Adresse Spitalstrasse 5, 8880 Walenstadt 

Arztkonsultationen im Spital sind voranzumelden. In lebensbedrohlichen 
Situationen sind immer die Notfallnummern zu benutzen! 
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Anfahrtsplan Spital Lachen ab Anschluss Nr. 45 Weesen 

 
Spital Lachen 
Telefon Notfall 055 451 31 11 
Adresse Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen 

 

Autobahn 
Ausfahrt Lachen

Spital 
Lachen

Zü
ric

h

Chu
r

Arztkonsultationen im Spital sind voranzumelden. In lebensbedrohlichen 
Situationen sind immer die Notfallnummern zu benutzen! 
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Anhang Nr. 9 Rückführung nach Ereignis in den Ausgangszustand 
 

 
 

 

 


	1. Einleitung
	1.1 Übersicht Konzepte
	1.2 Notfallmanagement Baustelle – Grundsätze

	2. Lage der Baustelle, Baubetriebszeiten
	2.1 Lage der Baustelle
	2.2 Baubetriebszeiten

	3. Zutrittsregelung
	3.1 Zutritt zur Baustelle
	3.2 Sicherung der Baustelle

	4. Zu- und Wegfahrten zur Baustelle
	5. Einrichten und Aufheben Tunnelsperrung
	6. Alarmierungsmittel auf der Baustelle
	7. Ereignisse / Alarmierung
	7.1 Alarmorganisation
	7.2 Alarmierungsablauf
	7.3 Notfallkarte
	7.4 Rettung von Personen
	7.5 Aufgaben der Unternehmer
	7.6 Wiederaufnahme der Arbeit nach einem Ereignis
	7.7 Medienanfragen

	8. Fluchtwege, Sammelplätze
	8.1 Fluchtwege
	8.2 Sammelplätze

	9. Schulung Unternehmer

